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Beschlussnummer: 425/97/2022
des Gemeinderates der Einheitsgemeinde Schwallungen 
vom 03.11.2022 über den Förderantrag LEADER-Maßnahme 
2023 zur Maßnahme „Neugestaltung der Trauerhalle auf dem 
Friedhof in Schwallungen“ in 98590 Schwallungen.
Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Schwallungen be-
schließt in seiner Sitzung am 03.11.2022 die Förderantragstel-
lung gemäß Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen 
Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen beim 
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
(TLLLR) CLLD/LEADER für das Jahr 2023 für folgende Bau-
maßnahme:

Neugestaltung der Trauerhalle auf dem Friedhof in Schwal-
lungen
FlSt. 235/5 Gemarkung Schwallungen
Schafgasse in 98590 Schwallungen

Finanzierung
Gesamtkosten 265.000,00 €
Förderung (60 %) 159.000,00 €
Eigenanteil Einheitsgemeinde Schwallungen106.000,00 €
Die Maßnahme soll im Kalenderjahr 2023 umgesetzt werden. Die 
entsprechenden Ausgaben und Einnahmen sind im Haushalts-
plan 2023 der Einheitsgemeinde Schwallungen eingearbeitet.

Abstimmung:
12 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen
Bemerkung:
Zur Beschlussfassung waren 11 Mitglieder des Gemeinderates 
und der Bürgermeister anwesend.
Aufgrund des § 38 ThürKO war kein Mitglied des Gemeinderates 
von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.

J. Heineck   - Siegel -
Bürgermeister

Veranstaltungen

Adventskonzert  
in der Kirche Schwallungen

am 17.12.2022 um 17:00 Uhr

Es lädt ein der Chor Notenschlüssel,
die Schwallunger Blasmusik und der

Gemeindekirchenrat von Schwallungen.

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatsbeschlüsse vom 03.11.2022
Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Schwallungen hat in 
seiner Sitzung am 03.11.2022 u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Beschlussnummer: 423/95/2022
des Gemeinderates der Einheitsgemeinde Schwallungen 
vom 03.11.2022 über die Genehmigung der Sitzungsnieder-
schrift vom 20.07.2022 - öffentlicher Teil -
Auf der Grundlage des § 42 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74) 
in der derzeit gültigen Fassung genehmigt der Gemeinderat der 
Einheitsgemeinde Schwallungen die Sitzungsniederschrift vom 
20.07.2022 - öffentlicher Teil -.

Abstimmung:
10 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 2 Enthaltungen

Beschlussnummer: 424/96/2022
des Gemeinderates der Einheitsgemeinde Schwallungen 
vom 03.11.2022 über die Aufstellung eines vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes „Im kleinen Feld“ in Zillbach
Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Schwallungen be-
schließt in seiner Sitzung am 03.11.2022:
Die Aufstellungen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches, um 
auf dem Gelände des nachfolgend beschriebenen Plangebietes 
eine Photovoltaikanlage zu errichten. Das Plangebiet umfasst die 
Flurstücke 213/1 und 800 in der Flur 2 der Gemarkung Zillbach.
Das als Plangebiet vorgesehene Grundstück ist seit 2020 im Be-
sitz der Fa. Sloniowski und wird zum momentanen Zeitpunkt als 
Brachland genutzt. Der Antragsteller möchte die Fläche für die Er-
richtung einer Photovoltaikanlage nutzen, um die Möglichkeit einer 
nachhaltigen und umweltfreundlichen Stromerzeugung für das be-
nachbarte Seniorenheim „Am Jagdschloss“ zu erschließen. Die In-
tegration der Anlage in die umliegende Bebauung wird so stimmig 
wie möglich passieren. Die Kosten hierfür sowie für die Aufstellung 
des B-Planes übernimmt der Vorhabenträger. Der Beschluss wird 
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Abstimmung:
12 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, den 07.12.2022

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 16.12.2022
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Senioren

Seniorenweihnachtsfeier
am 08.12.2022 ab 17:00 Uhr 

im Bürgerzentrum Schwallungen

Für den Bustransfer aus den Ortsteilen der Einheits-
gemeinde Schwallungen zur Seniorenweihnachtsfeier 
werden folgende Abfahrtszeiten bekannt gegeben:

• Schwarzbach 16:15 Uhr
• Eckardts (Hauptstraße) 16:30 Uhr
• Zillbach (Heinrich-Cotta-Str.) 16:45 Uhr

Die Heimreise soll um 21.30 Uhr erfolgen.
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